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Rundschreiben

Bekanntlich1 wurden ab 2.5.2016 zeitlich befristet bis zum 31.12.2018 für die Verkäufe von:
• Spielekonsolen2

• Tablet PC3

• Laptop4

das sogenannte “reverse charge“ eingeführt.5

Nunmehr wurde festgestellt,6 dass: 
• zur Feststellung welche Güter dem reverse charge Verfahren unterliegen nicht deren 

handelsübliche Bezeichnung heranzuziehen ist7 sondern die Definition der Zolltarif-
nummern der kombinierten Nomenklatur8.

• das  „reverse  charge“  Verfahren  nur  auf  die  Verkäufe  auf  Wiederverkäufer  einge-
schränkt ist.9

• für  die  vom 2.5.2016 bis  zum 24.5.2016 eventuell  für  die  oben angeführten  Güter 
falsch ausgestellten Rechnungen keine Strafen verhängt werden.10

Die Anwendung des reverse charge Verfahren gilt selbstverständlich auch für die Rücknahme 
durch einen Händler solcher gebrauchter Güter von einem Kunden aus seiner MwSt. pflichti-
gen Tätigkeit.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Winkler & Sandrini

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

1 Vgl. unser Rundschreiben 46 vom 2.5.2016
2 Kombinierte Nomenklatur Nr. 95045000
3 Kombinierte Nomenklatur Nr. 84713000
4 Kombinierte Nomenklatur Nr. 84713000
5 Art. 17 Abs. 6 Buchst. c DPR 633/1972 eingeführt durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. c D.Lgs 24 vom 11.2.2016 veröffentlicht am 3.3.2016
6 Rundschreiben der Agentur der Einnahmen Nr. 21/E vom 25.5.2016
7 Rundschreiben der Agentur der Einnahmen Nr. 21/E vom 25.5.2016 Pkt. 1
8 Durchführungsverordnung (EU) 2015/1754 vom 6. Oktober 2015
9 Rundschreiben der Agentur der Einnahmen Nr. 21/E vom 25.5.2016 Pkt. 2.1
10 Rundschreiben der Agentur der Einnahmen Nr. 21/E vom 25.5.2016 Pkt. 4
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